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Antrag zum TOP 6.2 

Die Verwaltung wird beauftragt, für die Fläche des Wigger-Geländes in 

der  Kieler Str. 65 gemäß § 30 Baugesetzbuch einen qualifizierten 

Bebauungsplan aufzustellen.  

 Begründung: 

 Durch die Planung soll die künftige Flächennutzung definiert und ein 

attraktiver Gewerbestandort mit nicht störenden Nutzungen 

ausgewiesen werden. Es ist im städtebaulichem Interesse, diese nicht 

mehr genutzte Fläche alsbald einer anderen Nutzung zu zuführen. 


